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Die Konstruktion
der heutigen

französischen Infanterie - Schiessstände.

Wie Allem,, was mit der Ausbildung der

Infanterie im Schiessen und der Konstruktion und

Verwendung eines auf der Höhe der Zeit stehenden

Infanteriegewehrs in Verbindung steht, so

hat man heute auch der Anordnung der

Infanterie-Schiessstände in Frankreich eine ganz
besondere Sorgfalt zugewandt und dieselben

entsprechend der Wirkung des heutigen Infanteriegewehrs

und der Flugbahn seines Geschosses,

besonders auch hinsichtlich der versenkten

Anzeigerdeckungen, angelegt, so dass eine kurze

Beschreibung der Anordnung dieser Schiessstände

des Interesses nicht entbehren dürfte.
Man verlangt französischer Seits von einem

guten Infanterie-Schiessstande, „champ de tir"
genannt, dass derselbe 1000 m lang und 100 m
breit sei und dass er auf den von dem Reglement

über die Ausbildung im Schiessen

festgesetzten Distanzen sowohl die Durchführung des

Einzedschiessens wie auch diejenige des Abthei-
lungs- und Gefechtsschiessens gestatte.

Die Grundfläche des Schiessstandes soll
möglichst horizontal sein oder nur eine sehr all-
mälige, besonders vom Schützen aus aufsteigende

Böschung besitzen. Der Grundwasserstand soll

mindestens 3 m unter der Oberfläche des Bodens

liegen. Hinter den Scheiben darf sich in der

Verlängerung der Schusslinie bis zu einer

Entfernung von 3000 m kein Dorf, Gehöft oder

bewohntes Haus befinden, ausgenommen, wenn der

Schiessstand an einerj Erhebung endet, die hoch

genug ist, um alle Geschosse aufzufangen. Auf
seinen Seiten darf bis auf die Entfernung von
300 m keine Strasse, kein Kanal und keine

Eisenbahn liegen. Der Boden des Schiessstandes

wird von den darauf befindlichen Steinen befreit,
um den Gefahren -vorzubeugen, die aus einer zu

grossen Unregelmässigkeit der Aufschläger
entstehen würden, der Boden der Schiessstände wird
ferner derart geebnet, dass die Scheiben für den

Schützen im Stehen, Knieen und Liegen
vollständig sichtbar sind.

Wenn der Schiessstand von keiner genügend
hohen Böschung begrenzt ist, wird er an seinem
äussersten Ende durch einen Erdaufwurf von
mindestens 6 m Höhe, 2 m oberer Breite und

wenigstens 20 m unterer Breite eingeschlossen,

derart, dass dessen Böschungen 2/s Anlage
haben.

Man gibt dem Erdaufwurf möglichst eine der
Stärke der Garnison proportionirte Breite. Ein
Erdaufwurf von 60 m unterer und 42 m oberer
Breite gestattet die Aufstellung von 8 bis 10

quadratischen Scheiben von 2 m Seitenlänge,
wenn man dieselben auf 4 bis 5 m von Mittellinie

zu Mittellinie aufstellt. Die äussersten

Scheiben werden um 2 bis 2,50 m vom oberen

Theil des Erdaufwurfs überragt.
Für mehr als zehn Scheiben darf kein

Erdaufwurf gebaut werden; man nimmt an, dass

eine grössere Anzahl Scheiben bei den Schützen

Verwirrung hervorrufen uud veranlassen würde,
dass dieselben oft nach einer anderen wie der

für jeden von ihnen bestimmten Scheibe schiessen

würden. Die Scheiben werden mit 5 m Abstand
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